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(54) Abnahmeeinrichtung für eine Maschine zur Herstellung einer Faserstoffbahn, insbesondere 
einer Papier- oder Kartonbahn

(57) Die Erfindung betrifft eine Abnahmeeinrichtung
(1) für eine mindestens ein durchlässiges Band (3) zur
Formation und/oder Entwässerung einer zu bildenden
Faserstoffbahn (4), insbesondere einer Papier- oder Kar-
tonbahn, aufweisende Sektion (2) einer Maschine, ins-
besondere einer Papier- oder Kartonmaschine, mit einer
Abnahmesaugwalze (5), über deren Umfangsbereich (6)
ein durchlässiges Abnahmeband (7) geführt ist und an
deren Umfangsbereich (6) die auf dem Band (3) auflie-
gende Faserstoffbahn (4) das Abnahmeband (7) unter
einem Schrägungswinkel (Y) berührend vorbeigeführt

ist, wobei das Abnahmeband (7) die Faserstoffbahn (4)
im Bereich der Vorbeiführung von dem Band (3) ab-
nimmt, über einen einen Umschlingungswinkel (α) auf-
weisenden Umschlingungsbereich (8) der Abnahme-
saugwalze (5) führt und anschließend in eine nachfol-
gende Sektion (9) der Maschine überführt.

Die erfindungsgemäße Abnahmeeinrichtung (1) ist
dadurch gekennzeichnet, dass der Umschlingungswin-
kel (α) des Umschlingungsbereichs (8), über den das
Abnahmeband (7) die von dem Band (3) abgenommene
Faserstoffbahn (4) führt, einen Wert ≤ 40°, vorzugsweise
≤ 30°, insbesondere ≤ 25°, aufweist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Abnahmeeinrichtung
für eine mindestens ein durchlässiges Band zur Forma-
tion und/oder Entwässerung einer zu bildenden Faser-
stoffbahn, insbesondere einer Papier- oder Kartonbahn,
aufweisende Sektion einer Maschine, insbesondere ei-
ner Papier- oder Kartonmaschine, mit einer Abnahme-
saugwalze, über deren Umfangsbereich ein durchlässi-
ges Abnahmeband geführt ist und an deren Umfangsbe-
reich die auf dem Band aufliegende Faserstoffbahn das
Abnahmeband unter einem Schrägungswinkel berüh-
rend vorbeigeführt ist, wobei das Abnahmeband die Fa-
serstoffbahn im Bereich der Vorbeiführung von dem
Band abnimmt, über einen einen Umschlingungswinkel
aufweisenden Umschlingungsbereich der Abnahme-
saugwalze führt und anschließend in eine nachfolgende
Sektion der Maschine überführt.
[0002] Eine derartige Abnahmeeinrichtung ist bei-
spielsweise aus der deutschen Offenlegungsschrift DE
101 12 053 A1 bekannt.
[0003] Die Abnahme einer zu bildenden Faserstoff-
bahn von einer Sektion in eine nachfolgende Sektion ei-
ner Maschine zur Herstellung der Faserstoffbahn erfolgt
üblicherweise mit einer Abnahmesaugwalze. Um eine zu
große Bauhöhe der nachfolgenden Sektion zu vermei-
den, wird der Lagerpunkt der Abnahmesaugwalze relativ
niedrig über dem Maschinenboden positioniert. Dies hat
aus geometrischen Gründen einen relativ großen Um-
schlingungswinkel der Walze zur Folge.
[0004] Nachteil eines solch großen Umschlingungs-
winkels, der bei derzeitigen Abnahmeeinrichtungen im
Bereich von 60° liegt, ist die große Längendifferenz zwi-
schen der Innen- und der Außenlage einer Faserstoff-
bahn, welche sich insbesondere bei dicken Faserstoff-
bahnen, wie üblicherweise holzfreien Papieren, negativ
auf die Streckung und Ausrichtung der einzelnen Fasern
in diesen Lagen auswirkt. Eine unterschiedlich starke
Ausrichtung, das heißt Anisotropie in der Innen- und der
Außenlage der zu bildenden Faserstoffbahn kann zum
Beispiel zu größeren Problemen mit Diagonal-Curl bei
Kopierpapieren führen.
[0005] Andererseits ist eine gewisse Min-
destumschlingung der Abnahmesaugwalze erforderlich,
um einen guten Lauf der zu bildenden Faserstoffbahn
um die Abnahmesaugwalze, das heißt in gewöhnlicher
Weise einen Lauf ohne Bahnrandstörungen zu errei-
chen.
[0006] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine
Abnahmeeinrichtung der eingangs genannten Art derart
weiterzubilden, dass die beschriebenen Nachteile des
Stands der Technik weitestgehend, vorzugsweise voll-
ständig vermieden werden. Insbesondere soll die herzu-
stellende Faserstoffbahn während der Abnahme eine
möglichst geringe Streckung und Ausrichtung bei einem
guten Lauf derselben erfahren.
[0007] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch
gelöst, dass der Umschlingungswinkel des Umschlin-

gungsbereichs, über den das Abnahmeband die von dem
Band abgenommene Faserstoffbahn führt, einen Wert ≤
40°, vorzugsweise ≤ 30°, insbesondere ≤ 25°, aufweist.
[0008] Die erfindungsgemäße Aufgabe wird auf diese
Weise vollkommen gelöst.
[0009] Die erfindungsgemäße Abnahmeeinrichtung
erbringt also den Vorteil einer kleineren Längendifferenz
zwischen der Innen- und der Außenlage der herzustel-
lenden Faserstoffbahn infolge einer merklichen Reduzie-
rung des Umschlingungswinkels des Umschlingungsbe-
reichs. Die Längendifferenz L zwischen der Innenlage I
und der Außenlage A berechnet sich nach 

wobei α der Umschlingungswinkel des Umschlingungs-
bereichs, rl der Umschlingungsradius der Innenlage I und
rA der Umschlingungsradius der Außenlage A ist. Die
Längendifferenz L ist damit proportional zum Umschlin-
gungswinkel α des Umschlingungsbereichs. Der Radius
der Abnahmesaugwalze wird also bei der Berechnung
der Längendifferenz L nicht berücksichtigt.
[0010] Beträgt die Bahndicke (= ra - ri) der herzustel-
lenden Faserstoffbahn, wie beispielsweise holzfreies Ko-
pierpapier mit einem Flächengewicht von 80 g/m2, an
der Abnahmestelle etwa 500 Pm und der Umschlin-
gungswinkel α des Umschlingungsbereichs die bereits
genannten 60°, so ergibt sich eine Längendifferenz L von
etwa 525 Pm zwischen der Innenlage I und der Außen-
lage A. Somit wird bei einer mittleren Faserlänge von ca.
650 Pm für eine Eukalyptus-Zellstofffaser die Größen-
ordnung des Einflusses auf die einzelne Faser deutlich.
[0011] Vor dem Hintergrund, dass die Produktion von
holzfreien Papieren mit immer weniger Langfasereinsatz
erfolgt und dass die Verwendung von Eukalyptuszell-
stoff, der gewöhnlich kürzesten Kurzfaser, immer weiter
zunimmt, gegebenenfalls bis hin zu 100 % Eukalyptus,
wird der Nutzen dieser Erfindung deutlich vor Augen ge-
führt.
[0012] In einer ersten bevorzugten Ausführungsform
ist vorgesehen, dass der Umschlingungsbereich eine
Umschlingungslänge im Bereich von 150 bis 300 mm,
vorzugsweise von 165 bis 265 mm, insbesondere von
165 bis 200 mm, aufweist. Damit wird eine wesentliche
Voraussetzung für eine gute Abnahme und eine sichere
Führung der herzustellenden Faserstoffbahn über den
Umfangsbereich hinweg geschaffen.
[0013] Weiterhin ist es von Vorteil, wenn im Umschlin-
gungsbereich bevorzugt ein auf die Faserstoffbahn ein-
seitig wirkender Unterdruck ≥ 30 kPa, vorzugsweise ≥
40 kPa, vorgesehen ist. Auch mit dieser Maßnahme wird
ein wesentlicher Betrag für eine gute Abnahme und eine
sichere Führung der herzustellenden Faserstoffbahn
über den Umfangsbereich hinweg geschaffen
[0014] Damit eine akzeptable, das heißt niedrige Bau-
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höhe der nachfolgenden Sektion realisiert werden kann,
weist der Schrägungswinkel bevorzugt einen Wert zwi-
schen 5 und 15°, vorzugsweise zwischen 8 und 12°, auf.
Dabei ist der Schrägungswinkel per Definition der Win-
kel, den das fallende Band betragsmäßig mit der Hori-
zontalen einschließt.
[0015] Überdies sieht eine bevorzugte Ausführungs-
form vor, dass ein zwischen der von dem Abnahmeband
geführten Faserstoffbahn und dem Band eingeschlosse-
ner Abnahmewinkel einen Wert ≤ 25° aufweist. Somit
erfährt die vom Band abgenommene Faserstoffbahn ei-
ne relativ kleine Richtungsänderung, wodurch kleinere
an ihr wirkende Fliehkräfte in Erscheinung treten. Die
Gefahr eines Bahnrisses kann infolgedessen verringert
werden.
[0016] Ferner ist der Abnahmesaugwalze in Laufrich-
tung der Faserstoffbahn in günstiger Weise ein vorzugs-
weise steuer-/regelbarer Bahn(rand)stabilisator nachge-
ordnet, der mit einem Druck ≥ 0,6 kPa, vorzugsweise ≥
1 kPa, beaufschlagbar sein kann. Dieser Bahn(rand)sta-
bilisator hält mit seinem Vakuum, insbesondere die Rän-
der, an dem Abnahmeband, so dass besonders geringe
Abnahmewinkel realisierbar sind.
[0017] Im Hinblick auf eine gute und sichere Führung
des Abnahmebands über einen Umfangsbereich der Ab-
nahmesaugwalze ist es vorteilhaft, wenn zumindest we-
nigstens eine Hochdruck-Reinigungseinrichtung oder
wenigstens eine Schabereinrichtung vorgesehen ist, die
auf die Abnahmesaugwalze in dem Bereich, in welchem
sie das Abnahmeband nicht führt, einwirkt. Somit kann
die Oberfläche der Abnahmesaugwalze frei von Ver-
schmutzungen gehalten werden, was wiederum einen
möglicherweise an der Abnahmesaugwalze angelegten
Unterdruck vollends wirken lässt.
[0018] Weiterhin ist bevorzugt wenigstens eine der Ab-
nahmeeinrichtung in Laufrichtung der Faserstoffbahn
vorgeordnete Abtrenneinrichtung vorgesehen, die in der
an der Abnahmeeinrichtung vorbei geführten Faserstoff-
bahn mindestens einen Randstreifen mit einer Rand-
streifenbreite erzeugt. Dabei kann die Abtrenneinrich-
tung derart angeordnet sein, dass der Randstreifen vor
oder auf der Abnahmewalze der Abnahmeeinrichtung er-
zeugt wird. Dies erhöht unter anderem die Prozesssi-
cherheit.
[0019] Dabei kann die Abnahmesaugwalze über ihre
Walzenbreite auch in vorzugsweise mehrere Druckzo-
nen sektioniert sein, wobei in dem wenigstens einen Be-
reich des an ihr vorbeigeführten Randstreifens bevorzugt
eine Überdruckzone mit einem Überdruck ≥ 1,0 bar, vor-
zugsweise ≥ 1,5 bar, ausgebildet ist. Damit wird die
Selbstaufführung des abgetrennten Randstreifens auf
die Abnahmewalze wirksam verhindert und zugleich si-
chergestellt, dass der abgetrennte Randstreifen auch auf
dem ihn führenden Band verbleibt.
[0020] Die Abnahmeeinrichtung ist insbesondere auf
der Führer- und/oder auf der Triebseite der Maschine zur
Herstellung der Faserstoffbahn angeordnet und sie ist
bevorzugt derart eingesetzt, dass die Sektion der Ma-

schine eine Siebpartie, das Band ein Formiersieb, das
Abnahmeband ein Pressfilz und die nachfolgende Sek-
tion der Maschine eine Pressenpartie oder dass die Sek-
tion der Maschine eine Pressenpartie, das Abnahme-
band ein Pressfilz, das weitere Band ein Transferband
und die nachfolgende Sektion der Maschine eine Trok-
kenpartie ist.
[0021] Die erfindungsgemäße Maschine, insbesonde-
re eine Papier- oder Kartonmaschine, zur Herstellung
einer Faserstoffbahn, insbesondere einer Papier-und/
oder Kartonbahn, zeichnet sich dadurch aus, dass sie
mit einer erfindungsgemäßen Abnahmeeinrichtung ver-
sehen ist.
[0022] Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung
ergeben sich aus den Unteransprüchen und der nach-
folgenden Beschreibung bevorzugter Ausführungsbei-
spiele unter Bezugnahme auf die Zeichnung.
[0023] Es zeigt die einzige Figur eine schematisierte
Seitenansicht einer Ausführungsform einer erfindungs-
gemäßen Abnahmeeinrichtung 1 für eine Sektion 2 einer
nicht näher dargestellten Maschine. Die Sektion 2 um-
fasst ein durchlässiges Band 3 zur Formation und/oder
Entwässerung einer zu bildenden Faserstoffbahn 4.
[0024] Die Faserstoffbahn 4 kann beispielsweise eine
Papier- oder Kartonbahn sein, wohingegen die Maschine
eine Papier- oder Kartonmaschine sein kann.
[0025] Die Abnahmeeinrichtung 1 umfasst eine Ab-
nahmesaugwalze 5, über deren Umfangsbereich 6 ein
durchlässiges Abnahmeband 7 geführt ist und an deren
Umfangsbereich 6 die auf dem Band 3 aufliegende Fa-
serstoffbahn 4 das Abnahmeband 7 unter einem Schrä-
gungswinkel γ berührend vorbeigeführt ist, wobei das Ab-
nahmeband 7 die Faserstoffbahn 4 im Bereich der Vor-
beiführung von dem Band 3 abnimmt, über einen einen
Umschlingungswinkel α aufweisenden Umschlingungs-
bereich 8 der Abnahmesaugwalze 5 führt und anschlie-
ßend in eine nachfolgende, nicht näher dargestellte Sek-
tion 9 der Maschine überführt.
[0026] Der Umschlingungswinkel α des Umschlin-
gungsbereichs 8, über den das Abnahmeband 7 die von
dem Band 3 abgenommene Faserstoffbahn 4 führt, weist
einen Wert ≤ 40°, vorzugsweise ≤ 30°, insbesondere ≤
25°, auf. Zusätzlich weist der Umschlingungsbereich 8
eine Umschlingungslänge I im Bereich von 150 bis 300
mm, vorzugsweise von 165 bis 265 mm, insbesondere
von 165 bis 200 mm, auf.
[0027] Die Faserstoffbahn 4 weist im Abnahmebereich
bevorzugt einen Trockengehalt T ≥ 18 %, vorzugsweise
≥ 20 % auf.
[0028] Weiterhin ist die Abnahmesaugwalze 5 über ih-
re Walzenbreite B (Pfeil) in vorzugsweise mehrere
Druckzonen px sektioniert, so dass im Umschlingungs-
bereich 8 ein auf die Faserstoffbahn 4 einseitig wirkender
Unterdruck pu ≥ 30 kPa, vorzugsweise ≥ 40 kPa, vorge-
sehen ist.
[0029] Das Band 3 wird, wie bereits ausgeführt, im Be-
reich der Abnahmeeinrichtung 1 unter dem Schrägungs-
winkel γ geführt, der mit der Horizontalen H (Pfeil) be-
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tragsmäßig einen Wert zwischen 5 und 15°, vorzugswei-
se zwischen 8 und 12°, aufweist. Somit weist ein zwi-
schen der von dem Abnahmeband 7 geführten Faser-
stoffbahn 4 und dem Band 3 eingeschlossener Abnah-
mewinkel β einen Wert ≤ 25° auf.
[0030] Ferner ist der Abnahmesaugwalze 5 in Lauf-
richtung L (Pfeil) der Faserstoffbahn ein vorzugsweise
steuer-/regelbarer Bahn(rand)stabilisator 10 nachgeord-
net, der mit einem Druck pB ≥ 0,6 kPa, vorzugsweise ≥
1 kPa, beaufschlagbar ist. Der angedeutete Druck pB
wird hierbei am Flansch des Bahn(rand)stabilisators 10
gemessen.
[0031] Im Bereich der Abnahmeeinrichtung 1 ist ferner
eine schematisch dargestellte Hochdruck-Reinigungs-
einrichtung 11 vorgesehen, die auf die Abnahmesaug-
walze 5 in dem Bereich 12, in welchem sie das Abnah-
meband 5 nicht führt, einwirkt. Eine derartige Hochdruck-
Reinigungseinrichtung 11 ist dem Fachmann wohl be-
kannt, so dass ihr Aufbau und ihre Funktion an dieser
Stelle nicht näher erläutert werden.
[0032] Alternativ oder ergänzend kann auch noch we-
nigstens eine nicht dargestellte Schabereinrichtung vor-
gesehen sein, die auf die Abnahmesaugwalze 5 wieder-
um in dem Bereich 12, in welchem sie das Abnahmeband
5 nicht führt, einwirkt.
[0033] Überdies ist eine der Abnahmeeinrichtung 1 in
Laufrichtung L (Pfeil) der Faserstoffbahn 4 vorgeordnete
Abtrenneinrichtung 13 vorgesehen, die in der an ihr vor-
bei geführten Faserstoffbahn 4 mindestens einen gestri-
chelt dargestellten Randstreifen 14 mit einer Randstrei-
fenbreite erzeugt. Der Randstreifen 14 wird einer, dem
Fachmann bekannten Gautschbruchbütte (Pulper) zu-
geführt und in bekannter Weise verwertet.
[0034] Die über ihre Walzenbreite B (Pfeil) hinweg
druckmäßig sektionierte Abnahmewalze 5 weist im Be-
reich des an ihr vorbeigeführten Randstreifens 14 eine
Überdruckzone pü mit einem Überdruck ≥ 1,0 bar, vor-
zugsweise ≥ 1,5 bar, auf.
[0035] Die Sektion 2 der Maschine kann eine Siebpar-
tie, das Band 3 ein Formiersieb, das Abnahmeband 7 ein
Pressfilz und die nachfolgende Sektion 9 der Maschine
eine Pressenpartie sein. Alternativ kann die Sektion 2
der Maschine eine Pressenpartie, das Band 3 ein
Pressfilz, das Abnahmeband 7 ein Transferband und die
nachfolgende Sektion 9 der Maschine eine Trockenpar-
tie sein. Die erfindungsgemäße Abnahmeeinrichtung 1
kann prinzipiell in jeder Sektion der Maschine zur Her-
stellung einer Faserstoffbahn 4 angeordnet sein.
[0036] Zusammenfassend kann festgehalten werden,
dass durch die Erfindung eine Abnahmeeinrichtung ge-
schaffen wird, die die beschriebenen Nachteile des
Stands der Technik weitestgehend, vorzugsweise voll-
ständig vermeidet. Insbesondere erfährt die herzustel-
lende Faserstoffbahn während der Abnahme eine mög-
lichst geringe Streckung und Ausrichtung bei einem gu-
ten Lauf derselben.

Bezugszeichenliste

[0037]

1 Abnahmeeinrichtung
2 Sektion
3 Band
4 Faserstoffbahn
5 Abnahmesaugwalze
6 Umfangsbereich
7 Abnahmeband
8 Umschlingungsbereich
9 Sektion
10 Bahn(rand)stabilisator
11 Hochdruck-Reinigungseinrichtung
12 Bereich
13 Abtrenneinrichtung
14 Randstreifen

B Walzenbreite (Pfeil)
H Horizontale (Pfeil)
L Laufrichtung (Pfeil)
I Umschlingungslänge
pB Druck
pu Unterdruck
pü Überdruckzone
px Druckzone
T Trockengehalt

α Umschlingungswinkel
β Abnahmewinkel
γ Schrägungswinkel

Patentansprüche

1. Abnahmeeinrichtung (1) für eine mindestens ein
durchlässiges Band (3) zur Formation und/oder Ent-
wässerung einer zu bildenden Faserstoffbahn (4),
insbesondere einer Papier- oder Kartonbahn, auf-
weisende Sektion (2) einer Maschine, insbesondere
einer Papier- oder Kartonmaschine, mit einer Ab-
nahmesaugwalze (5), über deren Umfangsbereich
(6) ein durchlässiges Abnahmeband (7) geführt ist
und an deren Umfangsbereich (6) die auf dem Band
(3) aufliegende Faserstoffbahn (4) das Abnahme-
band (7) unter einem Schrägungswinkel (γ) berüh-
rend vorbeigeführt ist, wobei das Abnahmeband (7)
die Faserstoffbahn (4) im Bereich der Vorbeiführung
von dem Band (3) abnimmt, über einen einen Um-
schlingungswinkel (α) aufweisenden Umschlin-
gungsbereich (8) der Abnahmesaugwalze (5) führt
und anschließend in eine nachfolgende Sektion (9)
der Maschine überführt,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Umschlingungswinkel (α) des Umschlin-
gungsbereichs (8), über den das Abnahmeband (7)
die von dem Band (3) abgenommene Faserstoff-
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bahn (4) führt, einen Wert ≤ 40°, vorzugsweise ≤ 30°,
insbesondere ≤ 25°, aufweist.

2. Abnahmeeinrichtung (1) nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Umschlingungsbereich (8) eine Umschlin-
gungslänge (I) im Bereich von 150 bis 300 mm, vor-
zugsweise von 165 bis 265 mm, insbesondere von
165 bis 200 mm, aufweist.

3. Abnahmeeinrichtung (1) nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass im Umschlingungsbereich (8) ein auf die Fa-
serstoffbahn (4) einseitig wirkender Unterdruck (pu)
≥ 30 kPa, vorzugsweise ≥ 40 kPa, vorgesehen ist.

4. Abnahmeeinrichtung (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Schrägungswinkel (γ) einen Wert zwischen
5 und 15°, vorzugsweise zwischen 8 und 12°, auf-
weist.

5. Abnahmeeinrichtung (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass ein zwischen der von dem Abnahmeband (7)
geführten Faserstoffbahn (4) und dem Band (3) ein-
geschlossener Abnahmewinkel (β) einen Wert ≤ 25°
aufweist.

6. Abnahmeeinrichtung (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Abnahmesaugwalze (5) in Laufrichtung (L)
der Faserstoffbahn (4) ein vorzugsweise steuer-/re-
gelbarer Blassauger (10) nachgeordnet ist, der mit
einem Druck (pB) ≥ 0,6 kPa, vorzugsweise ≥ 1 kPa,
beaufschlagbar ist.

7. Abnahmeeinrichtung (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass wenigstens eine Hochdruck-Reinigungsein-
richtung (11) vorgesehen ist, die auf die Abnahme-
saugwalze (5) in dem Bereich (12), in welchem sie
das Abnahmeband (7) nicht führt, einwirkt.

8. Abnahmeeinrichtung (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass wenigstens eine Schabereinrichtung vorgese-
hen ist, die auf die Abnahmesaugwalze (5) in dem
Bereich (12), in welchem sie das Abnahmeband (7)
nicht führt, einwirkt.

9. Abnahmeeinrichtung (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet,
dass wenigstens eine ihr in Laufrichtung (L) der Fa-
serstoffbahn (4) vorgeordnete Abtrenneinrichtung
(13) vorgesehen ist, die in der an ihr vorbei geführten
Faserstoffbahn (4) mindestens einen Randstreifen
(14) mit einer Randstreifenbreite erzeugt.

10. Abnahmeeinrichtung (1) nach Anspruch 9,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Abnahmesaugwalze (5) über ihre Walzen-
breite (B) in vorzugsweise mehrere Druckzonen (px)
sektioniert ist und
dass in dem wenigstens einen Bereich (12) des an
ihr vorbeigeführten Randstreifens (14) eine Über-
druckzone (pü) mit einem Überdruck ≥ 1,0 bar, vor-
zugsweise ≥ 1,5 bar, ausgebildet ist.

11. Abnahmeeinrichtung (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Sektion (2) der Maschine eine Siebpartie,
das Band (3) ein Formiersieb, das Abnahmeband
(7) ein Pressfilz und die nachfolgende Sektion (9)
der Maschine eine Pressenpartie ist.

12. Abnahmeeinrichtung (1) nach einem der Ansprüche
1 bis 10,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Sektion (2) der Maschine eine Pressenpar-
tie, das Band (3) ein Pressfilz, das Abnahmeband
(7) ein Transferband und die nachfolgende Sektion
(9) der Maschine eine Trockenpartie ist.

13. Maschine, insbesondere Papier- oder Kartonma-
schine, zur Herstellung einer Faserstoffbahn (4), ins-
besondere Papier- und/oder Kartonbahn, mit einer
Abnahmeeinrichtung (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche.
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